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Der Sicherheitszweckverband Bachtel wird verpflichtet, den Stimmberechtigten im Jahr 2023 eine Teilrevision 
der Statuten vorzulegen, mit der Art. 19 Ziff. 8 der Statuten im Sinne der Erwägungen 3a–3c angepasst 
werden und mit der eine Übergangsbestimmung zu den Einlagen der Politischen Gemeinden Fischenthal und 
Wald in den Zweckverband im Sinne der Erwägung 3b eingefügt wird.
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Der Sicherheitszweckverband Bachtel wird verpflichtet, den Stimmberechtigten im Jahr 2023 eine Teilrevision 
der Statuten vorzulegen, mit der Art. 45 Abs. 1 der Statuten im Sinne der Erwägungen 3a–3c angepasst 
werden und mit der eine Übergangsbestimmung zu den Einlagen der Politischen Gemeinden Fischenthal und 
Wald in den Zweckverband im Sinne der Erwägung 3b eingefügt wird.
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Der Sicherheitszweckverband Bachtel wird verpflichtet, den Stimmberechtigten im Jahr 2023 eine Teilrevision 
der Statuten vorzulegen, mit der Art. 55 Abs. 3 der Statuten im Sinne der Erwägungen 3a–3c angepasst 
werden und mit der eine Übergangsbestimmung zu den Einlagen der Politischen Gemeinden Fischenthal und 
Wald in den Zweckverband im Sinne der Erwägung 3b eingefügt wird.
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Durch den Regierungsrat am 6. September 2023 mit Beschluss Nr. 1029 
im Sinne der Erwägungen 3a–3c und unter Vorbehalt von Art. 45 Abs. 1 
genehmigt.
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